
Aufhebung von zwölf 
rechtswirksamen Bebauungsplänen 

(einschließlich ihrer Änderungen)

A) Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

B) Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Planungs- und Bauausschuss am 23.09.2021

Stadtrat am 30.09.2021
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Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

Zeitraum der Beteiligung: 25.05.-05.07.2021

 Keine Stellungnahme eingegangen

Parallel dazu fand die Behördenbeteiligung statt
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Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege:
12 Stellungnahmen zu 12 Aufhebungen 

Keine grds. Einwände, aber Hinweise

• Historische Baulinien sind wesentliches Merkmal der ensemblegeschützten 
Bereiche und auch im Nähebereich von Einzeldenkmälern außerhalb der 
städtischen Ensembles relevant.

• Der Beibehaltung der überkommenen Gebäudepositionierungen und 
Straßenverlaufs wird aus denkmalfachlicher Sicht hohe Bedeutung beigemessen

• Die Aufhebung der Pläne führt zu keinem Anspruch auf eine Genehmigung von 
von den historisch tradierten Baulinien abweichenden Bauvorhaben erwachsen

• Jede Baumaßnahme, die sich auf die Substanz oder Erscheinung von Denkmälern 
auswirken kann, bedarf einer denkmalrechtlichen Erlaubnis und wird dann auf 
das Einfügen in den historisch gewachsenen Baubestand und die Einhaltung 
tradierter Baulinien zu beurteilen sein

Bodendenkmalpflegerische Belange:

Die Belange der Bodendenkmalpflege sind für künftige Planungen im Rahmen von 
denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungsverfahren nach Art 7 BayDSchG abzubilden.
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht
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Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange

Deutsche Bahn AG

Bei Beachtung und Einhaltung der folgenden Bedingungen, Auflagen, Hinweise keine 
Bedenken gegen die Aufhebungen:
- Durch das Vorhaben darf die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs auf angrenzenden 

Bahnstrecken nicht gefährdet, gestört werden
- Aus- und Umbaumaßnahmen, Maßnahmen zur Instandhaltung und Unterhalt für 

den Eisenbahnbetrieb sind ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu 
gewähren

- Es muss weiterhin möglich sein, dass die Bahnstrecken bedarfsgerecht ausgebaut 
werden können; Keine Festsetzungen, welche dagegen stehen

- Durch den Eisenbahnbetrieb und Erhaltung der Bahnanlagen entstehen 
Emissionen, die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. 
Gegen die Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den 
Bauherren auf eigene Kosten Schutzmaßnahmen vorzusehen, ggf. im 
Bebauungsplan festzusetzen
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Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange

Eisenbahn-Bundesamt

Im Umgriff der Baulinienpläne „Für das Gebiet zw. Bahnhof-Kotternerstraße-Aich“ 
und „Für das Gebiet zwischen Füssener Straße und Ulmer Bahnlinie“ liegen 
Betriebsanlagen der Eisenbahnen

• Durch die Aufhebungen dürfen keine negativen Auswirkungen auf die 
Betriebsanlagen entstehen z.B. durch den Wegfall von Abstandsflächen zu den 
Bahnanlagen

• Durch die Aufhebung darf die Sicherheit des Bahnbetriebes nicht gefährdet 
werden

• Auch nach der Aufhebung sind Anlagen zur thermischen und photovoltaischen
Nutzung blendfrei zum Bahnbetriebsgelände zu errichten und Abstandsflächen 
einzuhalten

• Sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbetrieb sind einzuhalten. Standsicherheit, 
Funktionstüchtigkeit und Zugänglichkeit der Betriebsanlagen ist zu gewährleisten
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Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange

Inklusionsbeauftragte der Stadt Kempten

Planungen sind barrierefrei zu gestalten d.h. Zugänglichkeit, Auffindbarkeit und 
Nutzbarkeit für sämtliche Personengruppen
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Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange

Die Hinweise fließen nach Bedarf in die Aufhebungssatzungen 
bzw. werden in der neuen Bebauungsplanung berücksichtigt 

 Keine abwägungsrelevante Stellungnahme liegt vor
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Auslegung umweltrelevanter Stellungnahmen

Folgende umweltrelevante Stellungnahmen liegen vor: 

- Stellungnahmen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 23.06.2021
zu den einzelnen Aufhebungsverfahren

- Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 21.07.2021
- Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes vom 02.07.2021

Die Verwaltung empfiehlt die folgenden Stellungnahmen im Rahmen
der öffentlichen Auslegung auszulegen

- keine
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Billigungs- und Auslegungsbeschluss

BESCHLUSS: 

Der Entwurf der Bebauungspläne 
(siehe Auflistung Anfang der Präsentation oder Sitzungsvorlage)
vom 23.09.2021 wird gebilligt und die öffentliche Auslegung gemäß Plan des
Stadtplanungsamtes vom 23.09.2021 mit den textlichen Festsetzungen beschlossen.
Der Umweltbericht sowie die Begründung und Anlagen werden den Planunterlagen 
beigefügt.

Es werden keine umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich ausgelegt.

Vorgesehener Zeitraum der Beteiligung: 18.10.-29.11.2021
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